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                   Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst 
 
 

Kenntlichmachung von Zusatzstoffen und gentechnisch veränderten 
Lebensmitteln im Gastronomiebereich und bei der Gemeinschaftsverpflegung 
 
 
Wie hat die Kennzeichnung zu erfolgen? 
 
Die notwendigen Angaben zu den Zusatzstoffen müssen 

 gut sichtbar 
 leicht lesbar 
 unverwischbar 

angebracht sein. 
 

 In Gaststätten:  
in der Speise- oder Getränkekarte 
Hinweis:  
Eine Angabe in Preisverzeichnis, Aushängen oder sonstigen schriftlichen Mitteilungen, 
wie oben erwähnt, ist bei einer Abgabe in Gaststätten nicht möglich. 
 
In Gemeinschaftsverpflegungen (z.B. Kantinen):  

 in der Speisekarte oder 
 in Preisverzeichnissen oder 
 in einem sonstigen Aushang oder einer schriftlichen Mitteilung, wenn weder 

Speisekarten noch Preisverzeichnisse ausliegen oder den Kunden ausgehändigt 
werden. 

 
Was muss wie angebracht werden? 
 

 Die jeweiligen Zusatzstoffe müssen mit dem Wortlaut (wie in Spalte zwei der 
nachfolgenden Tabelle „Art der Kenntlichmachung“) kenntlich gemacht werden. 
 

 Die vorgegebenen Angaben dürfen in Form von Fußnoten angebracht werden. 
 

 Die Zusatzstoffgruppen (Klassennamen – E-Nummern; siehe Spalte eins der 
nachfolgenden Tabelle), die Sie auf der Verpackung finden, sind in der Speisekarte wie 
in der „Art der Kenntlichmachung“ aufzuführen  (siehe Spalte zwei der nachfolgenden 
Tabelle).   

 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Bei lose abgegebenen Lebensmitteln gelten die Kenntlichmachungsbestimmungen des § 9 der 
Zusatzstoffzulassungsverordnung (ZZulV) sowie der Gentechnik- Kennzeichnungs- und 
Rückverfolgbarkeitsverordnung (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003. 
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 Übersicht über Zusatzstoffe, die in der Gastronomie und in der     
 Gemeinschaftsverpflegung kenntlich zu machen sind. 

 
 
 



Seite 3 von 4 

 

 
 
 



Seite 4 von 4 

 

 
 

 
Beispiele: 

 
 
 
 
 
 
 
 


